
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT  
 
ZUR DURCHFÜHRUNG DER  
VEREINSMEISTERSCHAFT 
 
Gültig mit Beschluss der Generalversammlung 2025 
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1. Zweck und Absicht     
 
Die Vereinsmeisterschaft soll den sportlichen Wettkampf innerhalb der Schützengesellschaft 
Menznau fördern und Teilnehmenden der Jungschützenkurse aktiv ins Vereinsleben 
integrieren. Die Vereinsmeisterschaft wird jährlich durchgeführt. Änderungen des Reglements 
können jeweils auf schriftlichen Antrag der Mitglieder Innen der Schützengesellschaft Menznau 
an der Generalversammlung beschlossen werden. Die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft 
ist freiwillig. 

 

2. Teilnahme 
 

2.1  Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder Innen der Schützengesellschaft Menznau. 
2.2  Die Anmeldung zur Vereinsmeisterschaft erfolgt jeweils im betreffenden Vereinsjahr.  
    - Anmeldeschluss ist der 30. April. 
 - Die Anmeldung erfolgt bei der zuständigen Leiterin / dem zuständigen Leiter für das  

  Schiesswesen. 
2.3 Jungschützinnen und Jungschützen welche im betreffenden Vereinsjahr an einem 

Jungschützenkurs teilnehmen, sind automatisch in der Kategorie Intern / JS gesetzt. 
2.4 Jungschützinnen und Jungschützen steht es frei, sich in einer anderen Kategorie 

anzumelden.   
 

3. Kategorien 
 

3.1 Die Vereinsmeisterschaft wird in drei Kategorien ausgetragen: 
 - Kategorie A 
 - Kategorie E / D 
 - Kategorie Intern / JS 
3.2 Zugelassene Sportgeräte in den verschieden Kategorien sind: 
 - Kategorie A: Alle Waffen 
 - Kategorie E / D: Alle Ordonanzwaffen unabhängig von Grad der Modifikationen 
 - Kategorie Intern / JS: Alle Waffen 
3.3 Teilnehmer Innen der Kategorien A und E / D welche während der Saison ihr Sportgerät 

von Sport- bzw. Freie Waffen zu Ordonanzwaffen oder umgekehrt wechseln, werden 
für die gesamte Saison in der Kategorie A gewertet. 

 

4. Wertung und Rangordnung 
 

4.1  Je nach Kategorie werden verschiedene Anlässe für die Vereinsmeisterschaft gewertet: 
- In den Kategorien  A und E / D wird an der Generalversammlung des jeweiligen  
  Vereinsjahrs das Programm durch die zuständige Leiterin / den zuständigen Leiter für   
  das Schiesswesen vorgeschlagen und durch das absolute Mehr bestätigt.  
  Wünsche der Mitglieder Innen sind vor der Generalversammlung in schriftlicher Form    
  dem Vorstand mitzuteilen. 
- In der Kategorie Intern / JS werden die Resultate folgender Anlässe gewertet: 
  - Feldschiessen 

- Obligatorisch 
- Cupschiessen: 1. Runde 
- Herbstschiessen: Kranzstich 
- Herbstschiessen: Gesellschaftsstich 
- Luzernerstich: Beste Passe 
- Elsenauerstich: Beste Passe 
- Kantonales- oder Eidgenössisches Schützenfest  
  welches der Verein besucht: Vereinsstich 

 4.2 Für die Bestimmung der einzelnen Resultate gilt die Rangliste des jeweiligen Anlasses. 
 4.3 Das Vor- bzw. Nachschiessen ist nicht zulässig. Ausnahmen bilden: 
   - Wenn der zu wertende Anlass nur an einem Datum durchgeführt wird. 
     In diesem Fall kann der betreffende Anlass an einem regulären Training  

  gemäss dem Reglement des Anlasses geschossen werden. Spätestens bis  
  zum Herbstschiessen. 

   - Das Herbstschiessen kann in einem Training vor dem ersten Datum oder 
  dazwischen absolviert werden. 
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 4.4 Streichresultate: 
  - Kategorie A: 1 Streichresultat 
  - Kategorie E / D: 2 Streichresultate 
  - Kategorie Intern / JS: 0 Streichresultate 
 4.5 Die Rangordnung ergibt sich aus den Einzelranglisten der jeweiligen Kategorien. 
 4.6 Für die jeweiligen Einzelranglisten und die daraus folgende Rangordnung werden die  

einzelnen Resultate gemäss Punkt 4.2fff in Prozente zum Maximum ausgewiesen. Die  
Summe der Prozentwerte ergibt das für die Rangierung relevante Resultat.  

 

5. Absenden 
 
5.1  Das Absenden der Vereinsmeisterschaft findet üblicherweise am Absenden des 

Herbstschiessens statt. 
5.2 Die Ranglisten stehen den Mitglieder Innen der Schützengesellschaft Menznau auf der 

Homepage zur Verfügung. 
 

6. Teilnahmegebühren 
 

6.1  Die Teilnahmegebühr für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer beträgt CHF.: 30.00. 
6.2 Die Teilnahmegebühren der Jungschützinnen und Jungschützen werden durch 

Sponsoren / Göttis oder Gottis getragen. 
6.3 Für jeden Teilnehmer / jede Teilnehmerin der Vereinsmeisterschaft stellt die 

Schützengesellschaft Menznau zusätzliche einen Betrag von CHF.: 30.00 für die 
Auszahlung bereit. 

6.4 Die Teilnahmegebühren sind bei Anmeldung, spätestens bis 30. April zu bezahlen. 
 

7. Auszahlung 
 

7.1  Es werden 100% der eingenommenen Teilnahmegebühren sowie 100% des Beitrages  
der Schützengesellschaft Menznau als Gewinn an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
ausbezahlt. 

 7.2 Die Auszahlung der Gewinne erfolgt Kategorienweise nach der effektiven  
Teilnehmerzahl in der jeweiligen Kategorie. 

7.3 Die Auszahlung der Gewinne in der jeweiligen Kategorie erfolgen gemäss Rang in der 
Gesamtrangliste. Dafür findet folgender Mechanismus Anwendung: 
- Der letzte Platz erhält einen Gewinn von CHF.: 10.00. 
- Ab dem vorletzten Platz bis und mit dem vierten Platz wird pro Rang der Gewinn  
  um CHF.: 5.00 gesteigert. 
- Der nun verbliebene Betrag aus den Einnahmen der jeweiligen Kategorie teilen sich  
  die ersten drei Ränge wie folgt: 
 - 1. Rang: 45% 
 - 2. Rang: 30% 
 - 3. Rang: 25% 
 
Zur Erläuterung des Mechanismus befindet sich im Anhang A dieses Reglements eine 
Berechnungstabelle. 

 7.4 Die Auszahlung erfolgt am Absenden in Bar an alle Teilnehmer. 
 7.5 Über Ausgaben für Pokale und Sonderpreise entscheidet der Vorstand. Die Kosten trägt  

die Kasse der Schützengesellschaft Menznau. 
 

8. Schlussbestimmungen 
 

8.1 Bei Streitigkeiten oder Unklarheiten bei der Auslegung des Reglements obliegt dem  
Vorstand die Kompetenz nach Treu und Glauben im Sinne des Reglements  
zu entscheiden. 

8.2 Der Beschluss des Reglements sowie künftige Anpassungen bedürfen dem  
absoluten Mehr der Generalversammlung. 
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Anhang A 
 


